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RS OGH 1988/12/13 4Ob631/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.1988

Norm

NO §52

Rechtssatz

Das Vertrauen der Allgemeinheit in die Rechtsgültigkeit von Verträgen, die ein Notar - insbesondere in Form eines

Notariatsaktes - beurkundet hat, ist aber gerade im Hinblick auf § 52 NO gerechtfertigt, der dem Notar besondere

Pflichten zur Prüfung aller Gültigkeitsvoraussetzungen auferlegt.
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